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Wochenblatt der 
Marktgemeinde Wiggensbach

Gemeindeamtliche Bekanntmachungen
Haushaltsplan 2022
Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde in seinen Bestand-
teilen vom Finanzausschuss des Marktes Wiggensbach in den 
Sitzungen vom 21. und 23. Februar 2022 vorberaten. Die Verab-
schiedung des Gesamthaushaltes 2022 mit seinen Teilplänen 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erfolgte in öffentlicher 
Sitzung des Marktgemeinderates am 9. Mai 2022.

2. Verwaltungshaushalt – Ausgaben Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Aus-
gaben mit 11.926.700,– Euro ab und überschreitet den Vorjah-
resumfang um 1.276.650,– Euro (+ 11,99%). Die bedeutends-
ten Ausgabeposten sind die Kreisumlage mit 3.348.000,– Euro 
(– 0,31% Vorjahr) und die Personalausgaben mit 3.335.190,– 
Euro (+ 5,23 % Vorjahr). Die Zuführung 
vom Verwaltungshaus-
halt an den Vermögens-
haushalt kann mit 
1.412.285,– Euro  
(+ 733,76 % Vorjahr) 
veranschlagt werden.

28 % Kreisumlage
28 % Personalkosten
 6 %  Kostenrechnende Einrichtungen
 8 % Schule / Kindergarten
 4 % Straßen / Bauhof / Winterdienst
11 % Sonstige Ausgaben
12 % Zuführung VmHH
 3 % Gewerbesteuerumlage

Ausgaben VWHH  Ansatz 2022 
in Euro

Ergebnis 2021 
in Euro

Zuführung zum  
Vermögenshaushalt 1.412.285,– 2.016.276,54

Gewerbesteuerumlage 339.000,– 312.322,00
Kreisumlage 3.348.000,– 3.358.353,59
Personalkosten 3.335.190,– 3.032.319,97
Kostenrechnende Einrichtungen 764.250,– 969.758,16
Friedhof 38.000,–
Abwasserbeseitigung 380.100,–
Wasserversorgung 346.150,–
Kinderbetreuung  
(ohne Personalkosten) 953.200,– 902.863,41

Kindergarten 420.750,–
Kinderkrippe 115.550,–
Schule 294.900,–
Mittagsbetreuung 27.000,–
Schülerbeförderung 95.000,–
Straßen / Bauhof / Winterdienst 467.250,– 394.784,22
Orts- und Regionalplanung 45.000,–

Straßen 206.000,–
Bauhof 110.750,–
Winterdienst 95.500,–
Straßenbeleuchtung 10.000,–

Sonstige Ausgaben 1.307.525,– 996.526,88
Verwaltung inkl. EDV-Anlage 315.425,–
Feuerwehr, Klimaschutz 90.500,–
Museum, Bücherei, Denkmäler, 
Kirchen 168.750,–

Soziale Sicherung 15.500,–
Sport, Bäder, Freizeitanlagen 226.200,–
Öff. Einrichtungen, Wirtschafts-
förderung 24.500,–

Energieberatung 16.500,–
Waldbewirtschaftung 24.600,–
Gebäudeunterhalt - Kapitel 147.250,–
Gebäudeunterhalt - Allgemein 232.150,–
Sonstiges 11.150,–
Deckungsreserve 35.000,–

Summe Ausgaben  
VWHH 2022 11.926.700,– 11.983.204,77

Personalausgaben (Gr. 4)
Die Personalausgaben betragen 2022 voraussichtlich insge-
samt 3.335.190,– Euro. Sie setzen sich zusammen aus den Ge-
hältern des gemeindlichen Verwaltungspersonals, des haupt-
amtlichen Bürgermeisters sowie den Bezügen der Beschäftig- 
ten in den Kinderbetreuungseinrichtungen und des Bauhofes 
sowie weiterer Bediensteter (Bücherei, Wertstoffhof, Schul-
hausmeister usw.). Darüber hinaus sind darin auch Aufwendun-
gen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ehrensold für ehemalige 
Bürgermeister, Sitzungsgelder sowie die Aufwandsentschädi-
gungen für Feuerwehrkommandanten usw.) enthalten. 

Entwicklung der Personalkosten (Rechenergebnis Vorjahre)

Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 50,51)
Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 
2022 mit einem Kostenaufwand von 502.500,– Euro veran-
schlagt und liegt damit um 12,33% unter dem Vorjahresan- 
satz von 564.500,– Euro. Der Ansatz beim Straßenunterhalt 
konnte gegenüber dem Vorjahr um 100.000,– Euro reduziert 
werden.
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Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (Gr. 52) 
Die Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-
genstände der gemeindlichen Einrichtungen sind für 2022 mit 
einem Kostenaufwand von 137.150,– Euro veranschlagt und 
wurden gegenüber dem Vorjahresansatz um 32,76 % deutlich 
erhöht (Rechnungsergebnis 2021 = 105.533,30 Euro).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gr. 64) 
Die Summe der veranschlagten Ausgaben in Höhe von 243.500,– 
Euro verringert sich wegen den umfangreichen Investitions-
maßnahmen 2021 bei der Wasserversorgung (abzuführende 
Umsatzsteuer Finanzamt ca. 269.000,– Euro) um 40,20% ge-
genüber dem Vorjahr. Etwa 80% der 2021 in diesem Bereich 
anfallenden Umsatzsteuer werden wieder zurückerstattet und 
im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam.

Gewerbesteuerumlage
Nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz führen die 
Gemeinden aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage 
ab. Für die Ermittlung wird das sogenannte Istaufkommen der 
Gewerbesteuer herangezogen. Dieses wird durch den geltenden 
Hebesatz dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Mit 
Beginn des Jahres 2020 entfiel die erhöhte Gewerbesteuerum-
lage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder. Der 
Vervielfältiger ab dem Jahr 2020 beträgt daher nur noch Vor- 
jahr 35%-Punkte (davor 64%-Punkte). Bei dem für 2022 veran-
schlagten Gewerbesteueraufkommen von 3.000.000,– Euro (mit 
derzeit gültigem Hebesatz von 310 %) errechnet sich somit eine 
Gewerbesteuerumlage von 339.000,– Euro. 

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (Rechenergebnis Vorjahre)

Kreisumlage
Für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagekraft und der vom 
Landkreis festgelegte Hebesatz maßgebend. Dieser beträgt 
44,5 Prozentpunkte und wurde gegenüber 2021 nicht verändert. 
In Verbindung mit der im Vergleich zum Vorjahr (7.546.842,– 
Euro) leicht gesunkenen Umlagekraft von 7.522.648,– Euro er-
rechnet sich eine Kreisumlage von 3.348.000,– Euro.

Entwicklung der Kreisumlage (Rechenergebnis Vorjahre)

Zuführung an den Vermögenshaushalt
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht 
benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushalts) 
sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Ver-
mögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zu-
zuführen. 
Gemäß § 22 Abs. 1 der KommHV sollte die Zuführung vom Ver-
waltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so  
hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung der bestehenden 
Kredite abgedeckt werden kann. Der darüber hinaus gehende 
Betrag kann für Investitionen verwendet werden (sogenannte 
freie Finanzspanne). Die freie Finanzspanne spiegelt im We-
sentlichen die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune  
wider. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt für das Haus-
haltsjahr 2022 wird mit 1.412.285,– Euro (Vorjahr: 192.470,– 
Euro) veranschlagt. 

Eröffnung der Linden-Apotheke am Marktplatz

Bürgermeister Thomas Eigstler (rechts) und Geschäftsführer 
der Ortsentwicklungs-GmbH Wiggensbach 2000 Stefan Ländle 
(links) besuchten am Donnerstag, 18. August 2022, die neuen 
Räumlichkeiten der Linden-Apotheke am Markplatz und ver-
banden den Besuch mit den besten Glückwünschen an Frau 
Apothekerin Dr. Martina Müller-Fassbender und Herrn Apothe-
ker Mertens zu den erweiterten Räumlichkeiten.
Der Markt Wiggensbach und die Ortsentwicklungs-GmbH  
Wiggensbach 2000 bedanken sich für die gute Zusammen- 
arbeit, denn die Idee für die Verlagerung war ein Wunsch der 
Kommune und die Räumlichkeiten wurden von der gemeinde-
eigenen Ortsentwicklungs-GmbH zur Verfügung gestellt.
Eine schöne, helle und mit umfassenden Heil- und Drogerie-
artikeln ausgestattete Apotheke ist nicht selbstverständlich, 
deshalb sind wir schon stolz auf unsere erfolgreiche Initiative!

Die Seniorenbeauftragte und die Familie Hof informieren:
Unser beliebter Arbeiter- und Seniorenmittagstisch macht am 
1. September Urlaub. Das nächste »Essen für alle die da sind« 
findet am Donnerstag, 6. Oktober, statt. Wir freuen uns auf  
euren Besuch im Oktober. Vielen Dank für das Verständnis.

Die Seniorenbeauftragte und die Familie Hof aus Bachtels

Veranstaltungstermine in der Panoramarena
Nachdem die Terminplanungen für die kommende Hallensaison 
angelaufen sind, bitten wir alle Vereine/Abteilungen die ge-
wünschten Veranstaltungstermine für die Panoramarena im 
Rathaus unter Telefon 08370/9200-20 zu melden.

Vollzug der Wassergesetze; Einleitung von Nieder-
schlagswasser aus dem Bereich der Gemeinde- 
verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Strohmayers 
und Bachtels sowie der Gemarkungsgrenze
Antragsteller: Markt Wiggensbach, Marktplatz 3,
87487 Wiggensbach
Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 10. Au- 
gust 2022 (AZ: SG 22.3-641/5N-011/22) dem Antragsteller, die 
wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG zur Einleitung von 
Niederschlagswasser aus dem Bereich der Gemeindeverbin-
dungsstraße zwischen den Ortsteilen Strohmayers und Bach-
tels sowie der Gemarkungsgrenze erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder Post-
fachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klageverfahrens (Ausgangsbescheid mit Datum) 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die  
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben und dieser Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen  
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: Die Einlegung des 
Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist  
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 
1. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. Kraft Bun-



SPRUCH DER WOCHE
  Unser Leben ist viel schwerer als das unserer Vorfahren, 

weil wir uns so viele Dinge anschaffen müssen,  
die uns das Leben erleichtern.                    (Gabriel Laub)

desrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

gez. Sebastian Lipp
Die genehmigten Planunterlagen können bei der Gemeinde 
Wiggensbach in der Bauverwaltung während der Dienststun-
den vom 5. September bis zum 19. September 2022 eingese-
hen werden.
Hinweise: Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann bis 
zum Ende der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und den 
Einwendungsführern der wasserrechtliche Bescheid schriftlich 
angefordert werden. Nach Ende der Auslegungsfrist gilt die  
Entscheidung den Betroffenen und Einwendungsführern als  
zugestellt.

Markt Wiggensbach, Christian Oberhaus, 2. Bürgermeister

Grundsteuerreform – die neue Grundsteuer in Bayern
Für Grundstückseigentümer/innen, welche die Grundsteuer-
erklärung nicht online abgeben, stehen ab sofort die Vordrucke 
im Rathaus, EG, zur Abholung bereit. Die Grundsteuererklä-
rung ist bis zum 31. Oktober 2022 beim Finanzamt abzugeben.
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung steht Ihnen 
das Finanzamt unter Tel. 0831/256-1515 bzw. 089/30700077 
zur Verfügung.

Corona-Teststation Ermengerst, An der Säge 7 
Nach vorheriger Anmeldung unter www.teststation-wiggens-
bach.de. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis und eine 
FFP2-Maske mit. Im Anschluss erhalten Sie Ihr Testergebnis.
Öffnungszeiten der Teststation: Montag bis Freitag: 7.00 bis 8.00 
Uhr und 19.00 bis 20.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 10.00 Uhr, 
Sonntag: 9.00 bis 10.00 Uhr und 19.00 bis 20.00 Uhr.

i.V.  Christian Oberhaus, 2. Bürgermeister

Ende der gemeindeamtlichen Bekanntmachungen.
Verantwortlich für den gemeindeamtlichen Teil:

Thomas Eigstler, 1. Bürgermeister des Marktes Wiggensbach 
Marktplatz 3, 87487 Wiggensbach


